
                   

Gemeinde Gauting
Bürgermeisterin Dr. Kössinger und Gemeinderat
Bahnhofstr. 7
82131 Gauting

Gauting, 11.05.2020

Antrag zur Geschäftsordnung §24 (3) Form und Frist für die Einladung

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

in § 24 der Geschäftsordnung des Gautinger Gemeinderates ist Form und Frist für
die Einladung zu den Sitzungen geregelt. Für eine gewissenhafte Vorbereitung auf
eine  Sitzung  solle  die  Bereitstellung  ergänzender  Unterlagen  verbindlich  geregelt
werden.

Der Gemeinderat beschließe deshalb folgende Änderung:

§24 (3) Der  Tagesordnung  sollen  weitere  Unterlagen,  insbesondere
Beschlussvorlagen und ergänzende Unterlagen beigefügt werden, wenn und
soweit  das  sachdienlich  ist  und  Gesichtspunkte  der  Vertraulichkeit  nicht
entgegenstehen. Die weiteren Unterlagen können schriftlich elektronisch im
Ratsinformationssystem  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Insbesondere  bei
umfangreichen  ergänzenden  Unterlagen  wie  Studien,  Konzepte  und
Bauleitplanungen  sind  diese  mindestens  7 Werktage  vor  der  Sitzung  im
Ratsinformationssystem  zur  Verfügung  zu  stellen.  Hat  das
Gemeinderatsmitglied sein Einverständnis zur elektronischen Ladung erklärt,
werden die weiteren Unterlagen grundsätzlich elektronisch bereitgestellt.

Begründung:

Damit  wir  uns  als  Gemeinderät*innen  sorgfältig  auf  die  anstehenden
Sitzungen  vorbereiten  können,  ist  es  erforderlich,  dass  umfangreiche
ergänzende Unterlagen rechtzeitig (mindestens 7 Werktage vor der Sitzung)
bereitgestellt  werden.  Eine  ‘Kann’  Regelung  stellt  nicht  die  erforderliche
Verlässlichkeit für die Gemeinderät*innen dar. 
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Vielen Dank für Ihre Zustimmung. 

Mit freundlichen Grüßen

i.V.

Anne Franke, Heinrich Moser
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